
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirchenbeitrag 
 
Viele Mythen, Geschichten und nicht 
ganz richtige Auskünfte bzw. weiter 
gegebene Informationen, weil man das 
einmal so gehört hat, ranken sich um 
den Kirchenbeitrag. 
 
Wie ist der Kirchenbeitrag 
entstanden? 
 
Warum gibt es überhaupt den 
Kirchenbeitrag? 
Um 1780 enteignete Kaiser Josef II 
zahlreiche Klöster und führte den 
Religionsfonds ein. 1939 schaffte das 
Nationalsozialistische Regime den 
Religionsfonds ab und führte eine 
Kirchenbeitragspflicht ein um eine 
Schwächung der Kirche zu erreichen. 
 
Kirchenbeitrag in der heutigen Form 
1945 wird das Kirchenbeitragsgesetz in 
die österreichische Rechtsform 
übernommen. 1960 wurde im 
Konkordat ein Vermögensvertrag 
beschlossen, der eine jährliche 
Ersatzzahlung als Wiedergutmachung 

Welche Voraussetzung gibt es für eine 
Kirchenbeitragspflicht? 
Wenn man katholisch getauft wurde, volljährig ist, einen 
Hauptwohnsitz in der Diözese und ein Einkommen hat.  
 
Woher bekommt die Kirche Ihre Daten? 
In Erster Linie, wenn ein Baby getauft wird und über das 
Melderegister, wenn jemand in die Diözese zieht. 
 
Was ist die Grundlage des Kirchenbeitrages? 
Für die Grundlage wird das Einkommen aus selbstständiger 
Arbeit (Einkommensbescheid) oder unselbstständiger Arbeit 
(Brutto minus der Sozialversicherung) bzw. das Vermögen aus 
der Land- und Forstwirtschaft (Einheitswert) herangezogen.  
 
Wie wird der Kirchenbeitrag berechnet? 
1,1% der Beitragsgrundlage minus einem allgemeinen 
Absetzbetrag von 57,00 Euro ergibt den Kirchenbeitrag. Der 
Mindest-Kirchenbeitrag liegt für Selbstständige 2022 bei 129,00 
Euro und für Unselbstständige bei 31,92 Euro. 
 
Gibt es eine Reduzierung des Kirchenbeitrages? 
Ja die gibt es. Monatliche Fixkosten können den Kirchenbeitrag 
reduzieren. Dazu zählen z.B. Wohnkosten (Miete, Strom, 
Heizung usw.), Personenversicherungen, KFZ-Versicherung, 
Ausbildungskosten, Krankenkosten, Handy und Internet, Kredit 
und Leasing, Kinderbetreuungskosten usw. 

Ein Rechenbespiel: 
Einkommen (unselbstständige)= Bruttobezug: 1.900,00 € 
abzgl. der Sozialversicherung    -  295,00 € 
Beitragsgrundlage im Monat:   1.605,00 € 
 
1.605 x 12 x1,10%      211,86 €  
Allgemeiner Absetzbetrag      -57,00 € 
Ihr Kirchenbeitrag im Jahr     154,86 €  
   das sind im Monat            12,91€  

 

Was passiert mit dem Kirchenbeitrag? 
 

 

Wer ist vom Kirchenbeitrag befreit bzw. zahlt nur 
einen „kleinen“ Kirchenbeitrag. 
 keinen Beitrag:  
 
Lehrlinge, Schüler, 
Studenten (sofern kein 
regelmäßiges Einkommen 
bezogen wird), Zivildiener, 
Grundwehrdiener, 
Hausfrauen (sofern nicht 
Unterhalt bezogen wird) 

 

„Kleiner“ Beitrag: 
 
Ausgleichszuglagen 
Bezieher 
Mindestkirchenbeitrag für 
Einkommen und Lohnsteuer 
pflichtige 
Arbeitslose (2 Monate 
beitragsfrei) 

 

Noch Fragen? Dann bitte 
melden Sie sich bei uns. 
 
Adresse: 
Bischofsplatz 2, Postfach 872, 8010 Graz 
 
Telefonnummer: 
0316/8031-0 (Mo-Do 8:00-18:00 Uhr und 
Fr 8:00 – 16:00 Uhr) 
 
Faxnummer: 
0316/8041-18421 
 
Email: 
kirchenbeitrag@graz-seckau.at 
 
Kirchenbeitragsrechner: 
https://www.katholische-kirche-
steiermark.at/ 
 
Kirchenbeitragsstellen: 
(Mo-Fr 08:00 – 14:00 Uhr) 
 
 

 
Bruck an der Mur 
Feldbach 
Graz 
Leibnitz 

Lieboch 
Liezen 
Weiz 


